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schule. Staathche Abschlußprüfung, Diplom. Internat und Externat.
Pensions- und Schulgeld. Beginn im April.

7. Die Lehrerbüdungsanstalten

Der Kanton Nidwalden hat keine eigene Lehranstalt zur Heran-
büdung von Primär- und Sekundarlehrkräften. Diese werden in den
Seminarien anderer Kantone ausgebüdet.

Das Mädcheninstitut St. Klara in Stans (privat)

führt einen Deutschen Sprachkurs zur Heranbüdung von
Sprachlehrerinnen mit einer Schuldauer von zwei Jahren.

Aufnahmebedingungen : 3 Jahre Realschule und gute
Anfangskenntnisse in der deutschen Sprache.

Abschluß: Staathches Lehrpatent. Internat. Pensions- und Schulgeld.

Schulbeginn im April.

8. Die Maturitätsschulen

Das Kollegium St. Fidelis in Stans

Private Lehr- und Erziehungsanstalt der Patres Kapuziner. Sie
umfaßt ein Gymnasium von sechs und ein Lyzeum von zwei Jahreskursen

mit eidgenössischem Maturitätsabschluß nach Typus A und B.
Eintritt nach voUendeter 6. Primarklasse in den Vorkurs, der

die 1. Klasse ersetzen kann und jeweüs von Ostern bis Mitte JuU

geführt wird, oder nach begonnener 6. Primarklasse in die 1.
Gymnasialklasse mit Schulbeginn im September. Aufnahmeprüfung.

Internat für auswärtige Schüler, Externat für Schüler aus Stans
und Umgebung.

KANTON GLARUS

Gesetzhche Grundlagen

Gesetz über das Schulwesen vom 1. Mai 1955.

Lehrplan für die Primarschule 1955.

Lehrplan für die Sekundärschule 1908.

Lehrplan für die Arbeitsschulen vom 11. November 1937.

Reglement betreffend das Fortbüdungsschulwesen vom 1.August 1935.

Schulordnung der Kantonsschule 1955.
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1. Die Kleinkindersehule

Die Kleinkinderschulen sind freiwillige Schöpfungen, deren Träger
Gemeinden, Vereine oder Private sind, die staathche Subventionen
genießen. Kleines Schulgeld. Eintrittsalter drittes oder viertes Altersjahr.

Es bestehen in 20 Gemeinden Kleinkinderschulen, welche bis-
weüen den Charakter von Kinderbewahranstalten haben.

2. Die Primarschule

Schulpflicht
Kinder, die bis zum 31. Dezember das sechste Altersjahr zurückgelegt

haben, werden im folgenden Frühjahr schulpflichtig.
Dauer der Schulpflicht: Acht Jahre. Jährliche Schulwochen: 40

bis 42. Schuljahrbeginn im Frühling.
Vorläufig wird nur in Glarus eine Spezialklasse geführt. Daneben

subventioniert der Staat private Anstalten für geistig und körperhch
anomale Kinder.

Kantonales Obhgatorium des Mädchenhandarbeitsunterrichtes
vom 3. Schuljahr an. Gemeindeobhgatorium des Hauswirtschaftsunterrichtes

für die Mädchen und kantonales des Handfertigkeitsunterrichtes

für die Knaben der 7. und 8. Klasse. (Abschlußklassen).

Lehrmittel und Schulmaterial
Die unter der Leitung des kantonalen Schulinspektors stehende

kantonale Lehrmittelkommission beantragt die Lehrmittel. Herausgeber

ist die kantonale Lehrmittelverwaltung, die auch die Abgabe
an die Schulen besorgt. Die Lehrmittel werden zu einem Drittel vom
Kanton und zu zwei Dritteln von den Schulgemeinden bezahlt (Nicht-
Defizitgemeinden) und in der Regel zu Eigentum an die Schüler
abgegeben. Bei Defizitgemeinden übernimmt der Kanton 83/4 % der
Kosten.

Die Schulgutsverwaltungen der einzelnen Schulgemeinden
besorgen den Einkauf des Schulmaterials beim Privathandel. Die
Abgabe an die Schüler erfolgt unentgelthch. Kostenverteüung wie bei
den Lehrmitteln.

Schularztdienst
Die Schulgemeinden wählen den Schularzt. Sein Pflichtenheft

deckt sich hauptsächlich mit den im Bundesgesetz vorgesehenen
Maßnahmen gegen die Tuberkulose. Er wirkt ferner mit bei der An-
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Staltseinweisung Schwachbegabter, körperhch und geistig behinderter

Kinder sowie bei der Versorgung kränklicher Kinder in
Ferienkolonien. Der Unterricht über Gesundheitspflege wird von den
Lehrkräften erteüt.

Schulzahnarztdienst
Die Gemeinden haben einen Schulzahnarzt zu wählen oder sich

einer kantonalen Schulzahnklinik anzuschließen; es besteht eine
wandernde Schulzahnklinik, der nahezu 20 Schulgemeinden
angeschlossen sind. Der Untersuch ist obhgatorisch. Die Kosten für
Untersuchung, KontroUe und Aufrechterhaltung des Betriebes tragen die
Gemeinden, denen der Kanton 50 bis 87/4 % vergütet. Die
Behandlungskosten können bedürftigen Kindern erlassen werden.

Bessere Ernährung und Bekleidung armer Schulkinder
Für soziale Maßnahmen und Ferienaufenthalte setzt der

Regierungsrat Beiträge fest.

3. Die Handwerkerschule Glarus

Sie ist eine Schule besonderer Art und steht Schülern aus aüen
Gemeinden des Kantons offen; sie umfaßt das achte und neunte
Schuljahr. Die Handwerkerschule geht über das Lehrziel der Primarschule

hinaus und ist auf das Bedürfnis des Handwerks gerichtet.
Im Gegensatz zur Sekundärschule verzichtet sie auf den
Fremdsprachunterricht. Eintritt: 13. Altersjahr, nach Absolvierung der
7. Primarklasse und nach bestandenem Aufhahmeexamen. Zwei
voüe Jahre Handwerkerschule befreien von der weitern Schulpflicht.
UnentgeltUchkeit des Unterrichts, der Lehrmittel und der
Schulmaterialien.

4. Die Sekundärschule

Abgesehen von der Sekundärschule Glarus-Riedern und Ennenda,
welche als Bestandteü der Kantonsschule Kantonssache geworden
ist, büdet das Sekundarschulwesen eine Aufgabe der Gemeinden,
entweder einer einzelnen Gemeinde für sich oder in Verbindung mit
andern. Die Sekundärschulen schließen an die 6. Primarklasse an
und umfassen drei Jahreskurse von je 40 bis 42 Schulwochen. Zwei
voUe Jahre Sekundarschulbesuch befreien von der Schulpflicht.
Unentgelthche Abgabe der Lehrmittel und der Schulmaterialien für das

ganze Kantonsgebiet. Schulgeld für Nichtglarner.



Kanton Glarus 91

5. Die beruflichen Fortbüdungsschulen

a. Gewerbliche Fortbildungsschulen
Es werden in vier Gemeinden solche Schulen geführt.

b. Kaufmännische Fortbildungsschulen
Die kaufmännische Fortbüdungsschule ist in Glarus konzentriert.

6. Die allgemeinen und die hauswirtschaftüchen
Fortbüdungsschulen

a. Allgemeine Fortbildungsschulen
Der Unterricht findet in der Regel im Wintersemester statt mit

wenigstens 20 Schulwochen. Unterricht, Lehrmittel und Schulmaterial

unentgelthch. Die Schulgemeinden sind ermächtigt, die Jünglinge

ihres Gebietes, welche am 1. Januar das 18. Altersjahr
angetreten haben und keine berufliche Fortbüdungsschule besuchen, zum
Besuche von zwei Halbjahreskursen zu verpflichten.

b. Hauswirtschaftliche Fortbildungsschulen
Die Schulgemeinden sind ermächtigt, die Töchter ihres Gebietes,

welche am 1. Januar das 18. Altersjahr angetreten haben, ohne eine
hinreichende hauswirtschafthche Ausbüdung genossen zu haben, zum
Besuche der hauswirtschafthchen Fortbüdungsschule zu verpflichten.
Das Gemeindeobhgatorium kennt nur eine einzige Gemeinde.
Freiwillige Schulen werden in 13 Gemeinden geführt.

7. Die voUen Berufsschulen

Die landwirtschafthche Winterschule in Glarus

Zwei Winterkurse mit Ganztagunterricht. Neuaufnahme jedes
zweite Jahr. Eintritt nach zurückgelegtem 17. Altersjahr. Im Sommer
finden Kurse für Obst- und Gemüsebau sowie Alpwirtschaft statt.

8. Die Lehrerbüdung

Der Kanton Glarus besitzt keine Lehrerbüdungsanstalten. Seine
Lehramtskandidaten besuchen auswärtige Seminarien.
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9. Die Maturitätsschulen

Die Kantonsschule Glarus

Sie umfaßt die Sekundärschule der Schulgemeinden Glarus-Riedern

und Ennenda, eine Gymnasialabteilung mit den Typen A und B
in 634 Jahreskursen und eine Oberrealschule (Typus C) in WA
Jahreskursen. Im Herbst 1958 werden erstmals Maturitätsprüfungen des

Typus A, B und C stattfinden.
Der Eintritt erfolgt : In der Regel nach Absolvierung der 6.

Primarklasse in die erste Klasse des Gymnasiums und nach abgeschlossener

3. Klasse der Sekundärschule in die Oberrealschule. Beginn im
Frühling.

KANTON ZUG

Gesetzhche Grundlagen

Schulgesetz für den Kanton Zug vom 7. November 1898, durch ver¬
schiedene Teürevisionen und Spezialgesetze der seitherigen
Entwicklung angepaßt, vgl. Ausgabe vom Jahre 1951. Seitherige
Ergänzungen: Gesetz über die Abänderung des Schulgesetzes
betreffend Schulanlagen, Schulmobiliar und Lehrmittel vom
21. Mai 1953 und Kantonsratsbeschluß über die Einführung des
Mädchenturnens als obügatorisches Schulfach vom 21. Mai 1953.

VoUziehungsverordnung zum Schulgesetz vom 11. Dezember 1900 /
16. JuU 1954.

Verordnung betreffend den Turnunterricht für die männliche Jugend
vom 6. Juni 1911.

Verordnung über den obhgatorischen Turnunterricht für die Mäd¬
chen vom 10. Juni 1953.

Reglement für die Lehrerkonferenzen vom 5. November 1920.
Reglement betreffend die Inspektion der Schulen vom 20. Februar

1932.

Lehrplan für die Primarschulen vom 30. April 1900 (in Revision).
Lehrplan für die Mädchenarbeitsschulen vom 16. Juni 1955.

Lehrplan für die Sekundärschulen vom 1. Aprü 1940. Prov.
Lehrplan für die dreiklassige Knabensekundarschule vom 18. April

1941.

Reglement über die schulärztliche Tätigkeit vom 20. Juh 1929.

Reglement über die schulzahnärztliche Tätigkeit vom 14. Juni 1945.
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